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V 

Vorwort zur zwölften Auflage 

Die zwölfte Auflage berücksichtigt die Rechtsprechung bis Ende Januar 2013, die 
Kommentar- und Lehrbuchliteratur bis Ende Mai 2013. Da seit dem Erscheinen der 
Vorauflage vier Jahre vergangen sind, bedurfte die Neuauflage erheblicher Überarbei-
tung und Ergänzung. Wie schon im Vorwort der 11. Auflage vorausgesagt, hat sich 
der Meinungsstreit um die Behandlung des unvorsätzlichen Sich-Entfernens vom 
Unfallort im Gefolge eines Kammerbeschlusses des BVerfG aus dem Jahr 2007 voll-
ständig verändert. Das 18. Problem ist deshalb neu gefasst. Im Übrigen sind vor allem 
neue Argumente aufgenommen worden. 

Der dem Benutzer dieses Bandes gegebene Rat, die hier als Gedächtnisstütze ver-
wendeten Bezeichnungen der verschiedenen »Theorien« nur dort zu übernehmen, 
wo sie allgemein gebräuchlich sind, bleibt aufrechterhalten. Natürlich kommt es nicht 
auf die Kenntnis dieser Bezeichnungen, sondern auf die der inhaltlichen Kontroverse 
und der sie bestimmenden Argumente an. Sie zu erkennen, zu verstehen und in die 
eigene Argumentation einflechten zu können, ist allein wichtig, hierbei zu helfen, Ziel 
dieses Buches. 

Allen an der Neuauflage Beteiligten – Layla Jaber, Julia Neugebauer und Denis 
Patzker als wissenschaftliche und Fé Marlen Aengenvoort, Lukas Brecht, Katharina 
Mahler, Teresa Meyer, Simone Philipp, Katharina Zehfuß und Valentin Zipfel als stu-
dentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie meiner Sekretärin Frau Brigitte 
Seib – danke ich herzlich für die tatkräftige Unterstützung. 
 
Heidelberg, im Mai 2013 Thomas Hillenkamp 
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